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Zehn Jahre nach demWOBA-Verkauf

Wie sieht es aus im „Mieterparadies“?

ZKZ 6535

Nachrichten aus dem Mieterverein
Dresden

� Am9.März2006besiegelte
der Dresdner Stadtrat den

Totalverkauf der städtischen
Wohnungsgesellschaft an den
amerikanischen Immobilien-
fonds „Fortress“. Anfang April
wurde der Kaufvertrag unter-
schrieben. Bestandteil war eine
Sozialcharta, die unter anderem
einen erweiterten Mieterschutz
beinhaltete.
Die WOBA selbst nutzte die Pha-
se der Kaufverhandlungen, um
Interessenten ins „Mieterpara-
dies“ zu locken. In der Sozial-
charta seien „bundesweit einzig-
artig günstige Konditionen wie
lebenslanges Wohnrecht für
über 60-Jährige und Schwerbe-
hinderte sowie enge Grenzen für
Mieterhöhungen und absoluter
Kündigungsschutz von zehn
Jahren festgelegt“, schrieb die
Zeitung des Unternehmens
„WOBA plus“. Der Mieterverein
bezeichnete die Sozialcharta in
einer Pressemitteilung indes als
Alibi für die Sozialverträglich-
keitdesVerkaufs: „Benötigtwird

sie doch nur, wenn man erwar-
tet, dass ein potenzieller Käufer
sich der sozialen Verantwortung
bei der Vermietung von Woh-
nungen nicht ohne weiteres un-
terwerfenwill.“
Die Ernüchterung stellte sich
nach dem Verkauf und der Ein-
gliederungderWOBA indieGag-
fah bei den Mietern relativ
schnell ein.
�Die „engenGrenzen fürMieter-
höhungen“ wurden in der Tat
nicht überschritten, aber flä-
chendeckend ausgeschöpft.
„Hier und da wird aber bis heute
aucheinmalübers Ziel hinausge-
schossenunddieWohnlagebzw.
Ausstattungsklasse wohl eher
nach Akten- als nach Faktenlage
bewertet“, schätzt der Leiter der
Rechtabteilung des Mieterver-
einsDresden, JanBröchler, ein.
� Die vereinbarten Regelungen
zum Kündigungsschutz vor Ei-
genbedarf und Hinderung ange-
messener wirtschaftlicher Ver-
wertung wurden ebenfalls ein-
gehalten.Hiervonprofitierenvor

allem Mieter, deren Wohnung
zwischenzeitlich an einen Drit-
ten verkauft wurde. Aber auf-
grund der im Kaufvertrag gere-
gelten Abrissquote wurden von
keinem anderen Wohnungsun-
ternehmen in Dresden so viele
Kündigungen ausgesprochen
wievonderGagfah.Rund60Pro-
zent der zwischen 2002 und 2013
im Rahmen des Stadtumbaupro-
gramms Ost abgerissenen Woh-
nungen entfielen auf den Be-
stand derWOBA/Gagfah.
� Die Regelung, dass im Zuge
derUmwandlung inWohneigen-
tum Mietern ein um 15 Prozent
unter dem Marktpreis liegendes
Angebot unterbreitet werden
soll, kam bisher gar nicht erst
zumTragen.Dennbisheutewur-
de nicht eine einzige ehemalige
WOBA-Wohnung inWohneigen-
tumumgewandelt und anMieter
verkauft. Obwohl keinem einzi-
genMieter ein Schaden zugefügt
wurde, führte ein Rechtsstreit
um eine angebliche Verletzung
dieser Klausel beim Weiterver-

kauf von WOBA-Beständen an
Dritte fast zum Bruch zwischen
der Stadt und dem Unterneh-
men. Im Ergebnis eines Ver-
gleichs verpflichtete sich die
Gagfah, insgesamt 36 Millionen
Euro an die Landeshauptstadt
Dresden zu zahlen, wovon 40
Prozent in soziale Projekte flie-
ßen sollen. Verschwiegen wur-
de, dass letztendlich die Mieter
diese Zeche zu zahlen haben.
Die Sozialcharta war ursprüng-
lich für einen Zeitraum von zehn
Jahren ausgelegt. Damit wäre sie
im April 2016 ausgelaufen. Im
Rahmen des bereits erwähnten
gerichtlichen Vergleichs zwi-
schen der Landeshauptstadt
Dresden und der Gagfah (jetzt
Vonovia) wurde eine Verlänge-
rung um weitere fünf Jahre bis
zum5. April 2021 vereinbart.
DerWortlaut der Sozialcharta ist
aufderHomepagedesMieterver-
eins Dresden (www.mieterver-
ein-dresden.de) unter „Infos &
Service“ nachzulesen. Dort fin-
den Sie auch eine ausführliche
Presseinformation, die der Ver-
ein anlässlich des zehnten Jah-
restages des Stadtratsbeschlus-
ses zum Verkauf der WOBA he-
rausgegebenhat. �

Interview

PPeetteerr  BBaarrtteellss

� Die MieterZeitung sprach
mit dem Vorsitzenden des

Mietervereins, Peter Bartels, über
eine neue kommunale Woh-
nungsgesellschaft in der Landes-
hauptstadt.
�Wie hat der Mieterverein Dres-
den den Verkauf der WOBA be-
wertet?
PPeetteerr  BBaarrtteellss:: Als der Stadtrat
2005 den Beschluss zum Totalver-
kauf gefasst hat, haben wir vor ei-
nem nicht wiedergutzumachen-
den Fehler gewarnt. Ich habe da-
mals in einem Interview mit der
„Sächsischen Zeitung“ gesagt,
dass die Bürger die Probleme aus
dem Wohnungsverkauf nicht so-

fort, sondern erst in zehn Jahren
zu spüren bekommen werden.
Bis dahin wird jeder Vermieter
aufgrund des Wohnungsleer-
stands daran interessiert sein,
mieterfreundlich zu arbeiten.
Dies ändert sich erst beim Man-
gel, dann wird ein ganz anderer
Druck auf die Mieter ausgeübt. 
�Und wie sieht es aus nach zehn
Jahren? Ist dieser Druck zu spü-
ren?
PPeetteerr  BBaarrtteellss:: Natürlich, sehr
deutlich sogar. Bei einem aktuel-
len marktrelevanten Wohnungs-
leerstand von nur noch rund zwei
Prozent wird die Wohnungssu-
che zum Glücksspiel. Der von der

Landeshauptstadt Dresden gera-
de herausgegebene Wohnungs-
marktbericht 2014 spricht von ei-
ner „größeren Marktmacht der
Anbieter, die sich unter anderem
in steigenden Mieten, der Wieder-
einführung von Maklerprovisio-
nen und einer strengeren Mieter-
auswahl“ zeigt. 
�Wer ist von diesem Wandel am
Wohnungsmarkt besonders be-
troffen?
PPeetteerr  BBaarrtteellss:: Besonders betrof-
fen sind Haushalte mit geringem
Einkommen. Zwar verfügt die
Stadt laut Wohnungsmarktbe-
richt statistisch betrachtet über
eine ausreichende Anzahl ange-
messener Wohnungen für diesen
Personenkreis. Allerdings ist ein
Großteil dieser Wohnungen be-

Was spricht für eine neue WOBA?
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Veranstaltungshinweise
� Mieterstammtisch
21. April 2016, 17.00 Uhr: Beendigung des Mietverhältnisses
Anlässe, Fristen, Formvorschriften
19. Mai 2016, 17.00 Uhr: Rückgabe der Wohnung
Was geschieht mit Ein- und Umbauten? Sind Schönheitsrepa-
raturen geschuldet? Was gehört ins Übergabeprotokoll?
Wann gibt’s die Kaution zurück?
16. Juni 2016, 17.00 Uhr: Ein Mietvertrag – mehrere Mieter
Ehepartner, Mitbewohner, WG, Untermieter
Veranstaltungsort: Vortragsraum der Verbraucherzentrale und
Vereinsbüro des Mietervereins Dresden, Fetscherplatz 3, 
Anmeldung unter der Telefonnummer 03 51/86 64 50 oder per 
E-Mail unter info@mieterverein-dresden.de.
� Verbraucherzentrale
25. Mai 2016, 18.00 Uhr: Stimmt die Miete?
Worauf sollte man in Bezug auf die Miethöhe bei Abschluss
des Mietvertrages, bei Mieterhöhungen und Nebenkostenab-
rechnungen achten?
Veranstaltungsort: Vortragsraum der Verbraucherzentrale,
Fetscherplatz 3, Teilnahmegebühr: 5 Euro, Anmeldung unter
der Telefonnummer 03 51/4 59 34 84 oder per E-Mail unter
vzs.bzd@vzs.de.

wohnt, unter anderem auch von
einkommensstärkeren Haushal-
ten. Diese Wohnungen stehen
dem Markt erst nach deren Aus-
zug zur Verfügung. Und hier liegt
das nächste Problem. Der neue
Mieter muss in der Regel eine
deutlich höhere Miete berappen
als der Vorgänger. Bei Nachfrage-
überschuss wird die Miete nicht
nach Kostenaufwand kalkuliert,
sondern danach, was Mieter be-
reit sind zu zahlen. Neulich hat
sich bei uns ein Bürger gemeldet,
der ein Wohnungsinserat für 510
Euro gesehen hatte. Auf Nachfra-
ge beim Makler erfuhr er, dass ein
anderer Interessent 580 Euro zah-
len würde.
� Aber die Stadt hat doch Bele-
gungsrechte für 10.000 Wohnun-
gen mit dem WOBA-Nachfolger
Vonovia vereinbart.
PPeetteerr  BBaarrtteellss:: Das ist richtig. Mit
dieser vertraglichen Bindung
leistete und leistet das Unterneh-
men einen wichtigen Beitrag zur
Wohnraumversorgung sozial be-
nachteiligter Bevölkerungsgrup-
pen. Inzwischen ist dieses Kon-
tingent aber nahezu vollständig
ausgelastet. Außerdem ist abseh-
bar, dass sich die Verteilung auf
wenige Standorte nachteilig auf
die soziale Durchmischung der
Wohngebiete auswirkt. Und ich
fürchte, dass die Konzentration
der belegungsgebundenen Woh-
nungen in der Hand eines einzi-
gen Immobilienkonzerns nach
Auslaufen der vertraglichen Bin-
dung zu Problemen führen wird. 
� Was versprechen Sie sich von
einer neuen WOBA? Skeptiker be-
haupten ja, eine kommunale
Wohnungsgesellschaft könne
auch nicht preiswerter bauen als
private Investoren.
PPeetteerr  BBaarrtteellss:: Das mag stimmen.
Aber mit einem eigenen Woh-
nungsunternehmen könnte die
Landeshauptstadt Dresden wie-
der eine aktive Rolle auf dem
Wohnungsmarkt übernehmen,
das Angebot im unteren und mitt-
leren Preissegment gezielt und
bedarfsgerecht ergänzen und
nicht zuletzt Einfluss auf die Ent-
wicklung der ortsüblichen Ver-

gleichsmiete ausüben. Dies ist
wichtig, weil aus unserer Sicht
Zweifel daran bestehen, ob priva-
te Investoren den Bedarf an preis-
wertem Wohnraum sicherstellen
können und wollen.
�Da gibt es aber doch auch noch
die Wohnungsgenossenschaften.
PPeetteerr  BBaarrtteellss:: Auch die Woh-
nungsgenossenschaften können
diese Lücke nicht allein füllen. Sie
leisten zwar einen erheblichen
Beitrag für bezahlbares und si-
cheres Wohnen, da sie nicht ge-
winnorientiert arbeiten. Anderer-
seits sind sie einzig und allein ih-
ren Mitgliedern verpflichtet und
können daher kommunale Ver-
pflichtungen zur Wohnraumver-
sorgung nur begrenzt unterstüt-
zen. Ohne eigenen Wohnungsbe-
stand muss die Stadt immer als
Bittsteller auftreten, um ihren so-
zialen Verpflichtungen zur ange-
messenen Wohnraumversor-
gung nachzukommen.
� Wie stehen andere Städte zu
kommunalen Wohnungsunter-
nehmen?
PPeetteerr  BBaarrtteellss:: Ein Beispiel: Im
gleichen Jahr als Dresden seine
Wohnungen verkauft hat, hat
München welche hinzugekauft.
Die strategische Bedeutung kom-
munaler Wohnungsunterneh-
men wird bundesweit sehr hoch
eingeschätzt. Bei einer 2009 im
Auftrag des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung durchgeführten Kom-
munalbefragung haben drei Vier-
tel der befragten Kommunen ge-
äußert, dass sie den kommunalen
Wohnungsunternehmen und -be-
ständen eine große oder sehr gro-
ße strategische Bedeutung bei-
messen. Das betrifft vor allem das
Handlungsfeld der sozialen Woh-
nungsversorgung sowohl breiter
Schichten als auch besonderer
sozialer Zielgruppen. Eine ge-
wachsene Bedeutung messen die
Kommunen kommunalen Woh-
nungsunternehmen und -bestän-
den auch für die Stadt- und Quar-
tiersentwicklung sowie für die Er-
füllung von Aufgaben im Bereich
der Energieeffizienz und des Kli-
maschutzes bei.                                         �

� Schon aus Kostengründen
sollte vor dem Auszug aus

einer Mietwohnung unbedingt
geprüft werden, ob und in wel-
chem Umfang eine Renovierung
geschuldet ist. Grundsätzlich ist
das die Aufgabe des Vermieters.
Die Verpflichtung zu Schön-
heitsreparaturen kann jedoch
durch Regelungen im Mietver-
trag dem Mieter auferlegt wer-

EExxppeerrtteennrraatt  hheeuuttee  
vvoonn  RReecchhttssbbeerraatteerriinn  
KKaattrriinn  KKrroouuppoovváá

Renovieren oder nicht – 
das ist die Frage!

den. Das ist heute üblicherweise
der Fall. Gerade in den letzten
Jahren haben Gerichte eine Viel-
zahl solcher Vertragsklauseln
ganz oder teilweise für unwirk-
sam befunden, weil sie den Mie-
ter unangemessen benachteili-
gen oder nicht hinreichend
transparent sind. Beinhaltet der
Mietvertrag eine unwirksame
Klausel, ist der Mieter unter Um-
ständen gar nicht verpflichtet,
zu renovieren. Die Wohnung
muss dann beim Auszug nur
vollständig geräumt und gerei-
nigt zurückgegeben werden.
Um zu klären, was vor dem Aus-
zug zu erledigen ist, empfiehlt
der Mieterverein Dresden seinen
Mitgliedern, ihren Mietvertrag
rechtzeitig vor Beendigung des
Mietverhältnisses von ihm prü-
fen zu lassen. Bitte beachten Sie
auch die Veranstaltungshinwei-
se zum Thema Beendigung des
Mietverhältnisses und Rückgabe
der Wohnung.                                          �


